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Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/
EG (ABl. EU Nr. L 345 S. 64).

Fußnoten

(+++ Textnachweis ab: 1.7.2005 +++)
(+++ Zur Nichtanwendung d. § 3 Abs. 1 dieses G 
     vgl. § 37 WpPG F. 2011-12-06 +++)
 
 

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 22.6.2005 I 1698 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesra-
tes beschlossen. Es ist gem. Art. 10 dieses G am 1.7.2005 in Kraft getreten. § 4 Abs. 3, § 20 Abs. 3, § 27
Abs. 5 und § 28 Abs. 2 sind am 28.6.2005 in Kraft getreten.

(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL 71/2003            (CELEX Nr: 32003L0071) +++)
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Abschnitt 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

 

- Seite 2 von 31 -



§ 1 Anwendungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz enthält ergänzende Regelungen zu den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1129
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentli-
chen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12) in Be-
zug auf

1. Ausnahmen von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts;
 

2. das Wertpapier-Informationsblatt;
 

3. die Prospekthaftung und die Haftung bei Wertpapier-Informationsblättern;
 

4. die Zuständigkeiten und Befugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bun-
desanstalt) und
 

5. die Ahndung von Verstößen hinsichtlich

a) der Vorschriften dieses Gesetzes;
 

b) der Verordnung (EU) 2017/1129.
 

 

2Es gilt nicht für ein öffentliches Angebot der in Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe k der Verordnung (EU)
2017/1129 bezeichneten Artikel.

(2) Dieses Gesetz enthält ebenfalls ergänzende Regelungen zu den Vorschriften der Verordnung (EU)
2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 2023 über europäische grü-
ne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu
an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen (ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023), die durch die Verordnung
(EU) 2023/2869 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert worden ist, in Bezug auf

1. die Befugnisse der Bundesanstalt
 

2. die Ahndung von Verstößen hinsichtlich der Vorschriften der Verordnung (EU) 2023/2631.
 

Fußnoten

§ 1 Abs. 1 (früher einziger Text): IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; jetzt Abs. 1
gem. Art. 2 Nr. 2 Buchst. a G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 1 Abs. 1 (früher einziger Text) Satz 2: Eingef. durch Art. 5 G v. 3.6.2021 I 1568 mwv 10.11.2021; jetzt
Abs. 1 Satz 2 gem. Art. 2 Nr. 2 Buchst. a G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 1 Abs. 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 Buchst. b G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

1. Wertpapiere solche im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/1129;
 

2. öffentliches Angebot von Wertpapieren eine Mitteilung im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der
Verordnung (EU) 2017/1129;
 

3. qualifizierte Anleger Personen oder Einrichtungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129;
 

4. Kreditinstitut ein solches im Sinne des Artikels 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2017/1129;
 

5. Emittent eine Rechtspersönlichkeit im Sinne des Artikels 2 Buchstabe h der Verordnung (EU)
2017/1129;
 

6. Anbieter eine Rechtspersönlichkeit oder natürliche Person im Sinne des Artikels 2 Buchstabe i
der Verordnung (EU) 2017/1129;
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7. Zulassungsantragsteller die Personen, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt
beantragen;
 

8. geregelter Markt ein solcher im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j der Verordnung (EU)
2017/1129;
 

9. Werbung eine Mitteilung im Sinne des Artikels 2 Buchstabe k der Verordnung (EU) 2017/1129;
 

10. Bundesanstalt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht;
 

11. europäische grüne Anleihen oder EuGB solche im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU)
2023/2631;
 

12. ökologisch nachhaltig vermarktete Anleihen solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2631;
 

13. an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2631;
 

14. Informationsblätter solche im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2023/2631;
 

15. Allokationsberichte solche im Sinne des Artikels 11 der Verordnung (EU) 2023/2631;
 

16. Wirkungsberichte solche im Sinne des Artikels 12 der Verordnung (EU) 2023/2631;
 

17. CapEx-Pläne solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) 2023/2631;
 

18. Originatoren solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache,
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG,
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012
(ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2021/557 (ABl. L 116 vom
6.4.2021, S. 1) geändert worden ist;
 

19. Verbriefungszweckgesellschaften solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU)
2017/2402;
 

20. Verbriefungsanleihen solche im Sinne des Artikels 2 Nummer 22 der Verordnung (EU)
2023/2631;
 

21. Arbeitstage solche im Sinne des Artikels 2 Buchstabe t der Verordnung (EU) 2017/1129;
 

22. externe Prüfer solche, die gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2631 bei der ES-
MA registriert wurden.
 

(2) Bezugnahmen in diesem Gesetz auf den Begriff „Emittent einer europäischen grünen Anleihe“ gel-
ten im Falle einer als „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ bezeichneten Verbriefungsanleihe auch
als Bezugnahmen auf die Begriffe „Originator“ oder „Verbriefungszweckgesellschaft“.

Fußnoten

§ 2 Abs. 1 (früher einziger Text): IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; jetzt Abs. 1
gem. Art. 2 Nr. 3 Buchst. a EingS G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 2 Abs. 1 Nr. 10: IdF d. Art. 2 Nr. 3 Buchst. a DBuchst. aa G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 2 Abs. 1 Nr. 11 bis 22: Eingef. durch Art. 2 Nr. 3 Buchst. a DBuchst. bb G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv
21.12.2024
§ 2 Abs. 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 3 Buchst. b G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024

Abschnitt 2 Ausnahmen von der Prospektpflicht
und Regelungen zum Wertpapier-Informationsblatt

 

Fußnoten
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Abschn. 2 (Überschrift vor § 3): Früherer Abschn. 2 (Überschrift vor § 5) aufgeh. durch Art. 1 Nr. 9 G v.
8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; Abschn. 2 (Überschrift vor § 3) eingef. durch Art. 1 Nr. 3 G v. 8.7.2019
I 1002 mWv 21.7.2019

§ 3 Ausnahmen von der Verpflichtung
zur Veröffentlichung eines Prospekts

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2017/1129 gilt nicht für ein Angebot von Wertpapieren,

1. die von Kreditinstituten oder von Emittenten, deren Aktien bereits zum Handel an einem gere-
gelten Markt zugelassen sind, ausgegeben werden, wenn der Gesamtgegenwert für alle im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum angebotenen Wertpapiere nicht mehr als 8 Millionen Euro, berech-
net über einen Zeitraum von zwölf Monaten, beträgt, oder
 

2. deren Gesamtgegenwert im Europäischen Wirtschaftsraum nicht mehr als 8 Millionen Euro, be-
rechnet über einen Zeitraum von zwölf Monaten, beträgt.
 

Fußnoten

§ 3: IdF d. Art. 1 Nr. 4 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 4 Wertpapier-Informationsblatt; Verordnungsermächtigung

(1) 1Ein Anbieter, der die Ausnahme nach § 3 Nummer 2 in Anspruch nimmt, darf die Wertpapiere im In-
land erst dann öffentlich anbieten, wenn er zuvor ein Wertpapier-Informationsblatt nach den Absätzen 3
bis 5 und 6 Satz 2 sowie Absatz 7 Satz 4 erstellt, bei der Bundesanstalt hinterlegt und veröffentlicht hat.
2Dies gilt entsprechend für ein öffentliches Angebot im Inland von Wertpapieren mit einem Gesamtge-
genwert im Europäischen Wirtschaftsraum von 100 000 Euro bis weniger als 1 Million Euro, für die ge-
mäß Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 kein Prospekt zu veröffentlichen
ist. 3Die Untergrenze von 100 000 Euro gemäß Satz 2 ist über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu be-
rechnen. 4Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 gelten nicht, wenn für die Wertpapiere ein Ba-
sisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanle-
ger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014,
S. 50), die durch die Verordnung (EU) 2016/2340 (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 35) geändert worden
ist, veröffentlicht werden muss oder wesentliche Anlegerinformationen nach § 301 des Kapitalanlagege-
setzbuches veröffentlicht werden müssen.

(2) 1Das Wertpapier-Informationsblatt darf erst veröffentlicht werden, wenn die Bundesanstalt die Veröf-
fentlichung gestattet. 2Die Gestattung ist zu erteilen, wenn

1. das Wertpapier-Informationsblatt vollständig alle Angaben, Hinweise und Anlagen enthält, die
nach den folgenden Absätzen, auch in Verbindung mit der nach Absatz 9 zu erlassenden Rechts-
verordnung, erforderlich sind, und diese Angaben, Hinweise und Anlagen in der vorgeschriebe-
nen Reihenfolge erfolgen und
 

2. das Feststellungsdatum des letzten Jahresabschlusses des Emittenten und im Falle eines Garan-
tiegebers zusätzlich das Feststellungsdatum des letzten Jahresabschlusses des Garantiegebers
zum Zeitpunkt der Gestattung nicht länger als 18 Monate zurückliegt.
 

3Die Bundesanstalt hat dem Anbieter innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang des Wertpapier-In-
formationsblatts mitzuteilen, ob sie die Veröffentlichung gestattet. 4Gelangt die Bundesanstalt zu der
Auffassung, dass das ihr zur Gestattung vorgelegte Wertpapier-Informationsblatt unvollständig ist oder
die erforderlichen Angaben, Hinweise und Anlagen nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgen,
beginnt die Frist nach Satz 3 erst ab dem Zeitpunkt zu laufen, zu welchem die erforderlichen Angaben,
Hinweise und Anlagen vollständig und in der vorgeschriebenen Reihenfolge eingehen. 5Die Bundesan-
stalt soll den Anbieter innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des Wertpapier-Informationsblatts
unterrichten, wenn sie nach Satz 4 weitere Informationen für erforderlich hält. 6Dies gilt auch, wenn sie
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zu dem Ergebnis kommt, dass die erforderlichen Angaben, Hinweise und Anlagen nicht in der vorge-
schriebenen Reihenfolge erfolgt sind.

(3) 1Das Wertpapier-Informationsblatt darf nicht mehr als drei DIN-A4-Seiten umfassen. 2Es muss min-
destens die wesentlichen Informationen über die Wertpapiere, den Anbieter, den Emittenten und etwai-
ge Garantiegeber in übersichtlicher und leicht verständlicher Weise in der nachfolgenden Reihenfolge
enthalten, so dass das Publikum

1. die Art, die genaue Bezeichnung und die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN)
des Wertpapiers,
 

2. die Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte,
 

3. Angaben zur Identität des Anbieters, des Emittenten einschließlich seiner Geschäftstätigkeit und
eines etwaigen Garantiegebers,
 

4. die mit dem Wertpapier, dem Emittenten und einem etwaigen Garantiegeber verbundenen Risi-
ken,
 

5. den auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses berechneten Verschuldungsgrad
des Emittenten und eines etwaigen Garantiegebers,
 

6. die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen,
 

7. die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten und Provisionen,
 

8. die Angebotskonditionen einschließlich des Emissionsvolumens sowie
 

9. die geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoemissionserlöses
 

einschätzen und bestmöglich mit den Merkmalen anderer Wertpapiere vergleichen kann.

(3a) Für die Emission eines elektronischen Wertpapiers im Sinne des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere oder eines digitalen und nicht verbrieften Wertpapiers, das kein elektronisches Wertpapier im
Sinne des Gesetzes über elektronische Wertpapiere ist, gilt Absatz 3 mit der Maßgabe, dass

1. das Wertpapier-Informationsblatt abweichend von Absatz 3 Satz 1 bis zu vier DIN-A4-Seiten um-
fassen darf,
 

2. die Angaben nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 auch Angaben zur technischen Ausgestaltung des
Wertpapiers, zu den dem Wertpapier zugrunde liegenden Technologien sowie zur Übertragbar-
keit und Handelbarkeit des Wertpapiers an den Finanzmärkten zu beinhalten haben,
 

3. die Angaben nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 um die Angabe der registerführenden Stelle im
Sinne des Gesetzes über elektronische Wertpapiere und die Angabe, wo und auf welche Weise
der Anleger in das Register Einsicht nehmen kann, zu ergänzen sind, sofern es sich um ein elek-
tronisches Wertpapier im Sinne des Gesetzes über elektronische Wertpapiere handelt.
 

(4) 1Das Wertpapier-Informationsblatt muss den drucktechnisch hervorgehobenen Warnhinweis „Der Er-
werb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des
eingesetzten Vermögens führen.2“ auf der ersten Seite, unmittelbar unterhalb der ersten Überschrift
enthalten.

(5) Das Wertpapier-Informationsblatt muss im Anschluss an die Angaben nach Absatz 3 dieser Vorschrift
zudem in folgender Reihenfolge enthalten:

1. einen Hinweis darauf, dass die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts nicht
der Prüfung durch die Bundesanstalt unterliegt,
 

2. einen Hinweis darauf, dass für das Wertpapier kein von der Bundesanstalt gebilligter Wertpa-
pierprospekt hinterlegt wurde und der Anleger weitergehende Informationen unmittelbar vom
Anbieter oder Emittenten des Wertpapiers erhält,
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3. einen Hinweis auf den letzten Jahresabschluss des Emittenten und im Falle eines Garantiegebers
zusätzlich auf den letzten Jahresabschluss des Garantiegebers sowie darauf, wo und wie diese
Jahresabschlüsse erhältlich sind,
 

4. einen Hinweis darauf, dass Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informations-
blatt enthaltenen Angabe nur dann bestehen können, wenn die Angabe irreführend oder unrich-
tig ist oder der Warnhinweis des Absatzes 4 nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft
nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentli-
chen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen
Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde.
 

(6) 1Während der Dauer des öffentlichen Angebots ist der letzte Jahresabschluss des Emittenten den
Anlegern auf Anforderung kostenlos in Textform zur Verfügung zu stellen. 2Ist der Emittent nach den
handelsrechtlichen Vorschriften nicht verpflichtet, einen Jahresabschluss offenzulegen, ist der Jahresab-
schluss dem Wertpapier-Informationsblatt als Anlage beizufügen und mit diesem gemäß Absatz 1 Satz 1
zu hinterlegen und zu veröffentlichen. 3Im Falle eines Garantiegebers gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend.

(7) 1Der Anleger muss die in Absatz 3 dieser Vorschrift aufgezählten Informationen verstehen können,
ohne hierfür zusätzliche Dokumente heranziehen zu müssen. 2Die Angaben in dem Wertpapier-Informa-
tionsblatt sind kurz zu halten und in allgemein verständlicher Sprache abzufassen. 3Sie müssen redlich
und eindeutig und dürfen nicht irreführend sein. 4Das Wertpapier-Informationsblatt darf sich jeweils nur
auf ein bestimmtes Wertpapier beziehen und keine werbenden oder sonstigen Informationen enthalten,
die nicht dem in Absatz 3 genannten Zweck dienen.

(8) 1Tritt nach der Gestattung und vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots ein wichti-
ger neuer Umstand ein oder wird eine wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf die im Wertpapier-Infor-
mationsblatt enthaltenen Angaben festgestellt, die die Beurteilung des Wertpapiers beeinflussen könn-
ten, so sind die in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angaben während der Dauer des öf-
fentlichen Angebots unverzüglich zu aktualisieren und ist der Bundesanstalt die aktualisierte Fassung
des Wertpapier-Informationsblatts zum Zweck der Hinterlegung unverzüglich zu übermitteln. 2Das Da-
tum der letzten Aktualisierung sowie die Zahl der seit der erstmaligen Erstellung des Wertpapier-Infor-
mationsblatts vorgenommenen Aktualisierungen sind im Wertpapier-Informationsblatt zu nennen. 3Das
aktualisierte Wertpapier-Informationsblatt ist unverzüglich entsprechend Artikel 21 Absatz 2 und 3 Un-
terabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu veröffentlichen. 4§ 5 Absatz 1 und 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(9) 1Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
nähere Bestimmungen zu Inhalt und Aufbau der Wertpapier-Informationsblätter erlassen. 2Das Bundes-
ministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt über-
tragen.

Fußnoten

§ 4 (früher § 3a): Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; jetzt § 4 gem. Art. 1
Nr. 5 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. aa G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 1 Satz 2 u. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. bb G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
§ 4 Abs. 1 Satz 4: Früherer Satz 2 jetzt Satz 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. cc G v.
8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 2 Satz 3: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. b DBuchst. aa G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 2 Satz 5: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. b DBuchst. bb G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 3a: Eingef. durch Art. 3 G v. 3.6.2021 I 1423 mWv 10.6.2021
§ 4 Abs. 8 Satz 3: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. c DBuchst. aa G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 4 Abs. 8 Satz 4: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. c DBuchst. bb G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
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§ 5 Übermittlung des Wertpapier-Informationsblatts
an die Bundesanstalt; Frist und Form der Veröffent-
lichung; Veröffentlichung durch die Bundesanstalt

(1) Das Wertpapier-Informationsblatt ist der Bundesanstalt elektronisch und in elektronisch durchsuch-
barem Format über ihr Melde- und Veröffentlichungssystem zu übermitteln.

(2) Hinsichtlich der Aufbewahrung des Wertpapier-Informationsblatts und der aktualisierten Fassungen
gilt § 22 Absatz 3 entsprechend.

(3) 1Das hinterlegte Wertpapier-Informationsblatt muss mindestens einen Werktag vor dem öffentlichen
Angebot entsprechend Artikel 21 Absatz 2 und 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 ver-
öffentlicht werden. 2Der Anbieter hat sicherzustellen, dass das Wertpapier-Informationsblatt ohne Zu-
gangsbeschränkung für jedermann zugänglich ist; die Regelungen des Artikels 21 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2017/1129 gelten entsprechend.

(4) 1Die Bundesanstalt veröffentlicht auf ihrer Webseite die nach § 4 gestatteten Wertpapier-Informati-
onsblätter. 2Diese bleiben zehn Jahre lang auf der Webseite öffentlich zugänglich. 3Die Bundesanstalt
veröffentlicht auf ihrer Webseite auch die nach § 4 Absatz 8 Satz 1 übermittelten aktualisierten Fassun-
gen der Wertpapier-Informationsblätter; Satz 2 gilt entsprechend.

Fußnoten

§ 5 (früher § 3b): Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; früherer § 5 aufgeh.,
früherer § 3b jetzt § 5 gem. Art. 1 Nr. 6 u. 9 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 5 Überschrift: IdF d. Art. 3 Nr. 2 Buchst. a G v. 9.7.2021 I 2570 mWv 1.1.2022
§ 5 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 2 Buchst. b G v. 9.7.2021 I 2570 mWv 1.1.2022
§ 5 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 5 Abs. 3 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. aa G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 5 Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. bb G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 5 Abs. 4: Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 Buchst. c G v. 9.7.2021 I 2570 mWv 1.1.2022

§ 6 Einzelanlageschwellen für nicht qualifizierte Anleger

1Unbeschadet der Vorgaben in den §§ 4 und 5 ist die Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung ei-
nes Prospekts nach § 3 Nummer 2 auf ein Angebot von Wertpapieren nur anwendbar, wenn die angebo-
tenen Wertpapiere ausschließlich im Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung über ein Wert-
papierdienstleistungsunternehmen vermittelt werden, das rechtlich verpflichtet ist, zu prüfen, ob der
Gesamtbetrag der Wertpapiere, die von einem nicht qualifizierten Anleger erworben werden können,
folgende Beträge nicht übersteigt:

1. 1 000 Euro,
 

2. 10 000 Euro, sofern der jeweilige nicht qualifizierte Anleger nach einer von ihm zu erteilenden
Selbstauskunft über ein frei verfügbares Vermögen in Form von Bankguthaben und Finanzinstru-
menten von mindestens 100 000 Euro verfügt, oder
 

3. den zweifachen Betrag des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens des jeweiligen
nicht qualifizierten Anlegers nach einer von ihm zu erteilenden Selbstauskunft, höchstens jedoch
25 000 Euro Euro.
 

2Die Einschränkungen nach Satz 1 gelten nicht für Wertpapiere, die den Aktionären im Rahmen einer
Bezugsrechtsemission angeboten werden.

Fußnoten

§ 6 Satz 1 (früher § 3c einziger Text): Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018;
früherer § 6 aufgeh., früherer § 3c einziger Text jetzt § 6 Satz 1 gem. Art. 1 Nr. 7 u. 9 G v. 8.7.2019 I
1002 mWv 21.7.2019
§ 6 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. a G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 6 Satz 1 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 6 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 Buchst. c G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
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§ 7 Werbung für Angebote, für die ein Wertpa-
pier-Informationsblatt zu veröffentlichen ist

(1) Der Anbieter hat bei Angeboten gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 dafür zu sorgen, dass in der Wer-
bung für diese Angebote darauf hingewiesen wird, dass ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht
wurde oder zur Veröffentlichung ansteht und wo das Wertpapier-Informationsblatt zu erhalten ist.

(2) Der Anbieter hat bei Angeboten nach Absatz 1 dafür zu sorgen, dass die Werbung für diese Angebo-
te klar als solche erkennbar ist.

(3) Der Anbieter hat bei Angeboten nach Absatz 1 dafür zu sorgen, dass die in der Werbung für diese
Angebote enthaltenen Informationen weder unrichtig noch irreführend sind und mit den Informationen
übereinstimmen, die in einem bereits veröffentlichten Wertpapier-Informationsblatt enthalten sind oder
in einem noch zu veröffentlichenden Wertpapier-Informationsblatt enthalten sein müssen.

(4) Der Anbieter hat bei Angeboten nach Absatz 1 dafür zu sorgen, dass alle mündlich oder schriftlich
verbreiteten Informationen über diese Angebote, auch wenn sie nicht zu Werbezwecken dienen, mit den
im Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Informationen übereinstimmen.

(5) Falls bei Angeboten nach Absatz 1 wesentliche Informationen vom Anbieter oder vom Emittenten of-
fengelegt und mündlich oder schriftlich an einen oder mehrere ausgewählte Anleger gerichtet werden,
müssen diese vom Anbieter in das Wertpapier-Informationsblatt oder in eine Aktualisierung des Wertpa-
pier-Informationsblatts gemäß § 4 Absatz 8 aufgenommen werden.

(6) Die Vorgaben in Kapitel IV der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission vom 14. März
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates durch
technische Regulierungsstandards für wesentliche Finanzinformationen in der Zusammenfassung des
Prospekts, die Veröffentlichung und Klassifizierung von Prospekten, die Werbung für Wertpapiere, Nach-
träge zum Prospekt und das Notifizierungsportal und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 382/2014 der Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/301 der Kommission (ABl. L
166 vom 21.6.2019, S. 1) sind auch auf Werbung für Angebote anzuwenden, für die nach § 4 Absatz 1
Satz 1 und 2 ein Wertpapier-Informationsblatt zu veröffentlichen ist.

Fußnoten

§ 7: Früherer § 7 aufgeh., früherer § 4 jetzt § 7 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 8 u. 9 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019

Abschnitt 3 Prospekthaftung und Haf-
tung bei Wertpapier-Informationsblättern

 

Fußnoten

Abschn. 3 (Überschrift vor § 8) (früher Abschn. 6 (Überschrift vor § 21)): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v.
6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer Abschn. 3 (Überschrift vor § 13) aufgeh., früherer Abschn. 6
(Überschrift vor § 21) jetzt Abschn. 3 (Überschrift vor § 8) gem. Art. 1 Nr. 10 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
Abschn. 3 (Überschrift vor § 8) (früher Abschn. 6 (Überschrift vor § 21)): IdF d. Art. 1 Nr. 9 G v.
10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; jetzt Abschn. 3 (Überschrift vor § 8) gem. Art. 1 Nr. 10 G v. 8.7.2019 I
1002 mWv 21.7.2019

§ 8 Prospektverantwortliche

1Die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts haben zumindest der Anbieter, der Emittent, der Zulas-
sungsantragsteller oder der Garantiegeber ausdrücklich zu übernehmen. 2Bei einem Prospekt für das öf-
fentliche Angebot von Wertpapieren nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 hat in je-
dem Fall der Anbieter die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts zu übernehmen. 3Sollen auf Grund
des Prospekts Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, so hat neben
dem Emittenten auch das Kreditinstitut, das Finanzdienstleistungsinstitut, das Wertpapierinstitut oder
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das nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen,
sofern dieses mit dem Emittenten zusammen die Zulassung der Wertpapiere beantragt, die Verantwor-
tung für den Prospekt zu übernehmen. 4Wenn eine Garantie für die Wertpapiere gestellt wird, hat auch
der Garantiegeber die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts zu übernehmen.

Fußnoten

§ 8: Früherer § 8 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 9 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; § 8 eingef. durch Art. 1
Nr. 11 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 8 Satz 3: IdF d. Art. 10 Nr. 1 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 mWv 15.12.2023

§ 9 Haftung bei fehlerhaftem Börsenzulassungsprospekt

(1) 1Der Erwerber von Wertpapieren, die auf Grund eines Prospekts zum Börsenhandel zugelassen sind,
in dem für die Beurteilung der Wertpapiere wesentliche Angaben unrichtig oder unvollständig sind, kann

1. von denjenigen, die für den Prospekt die Verantwortung übernommen haben, und
 

2. von denjenigen, von denen der Erlass des Prospekts ausgeht,
 

als Gesamtschuldnern die Übernahme der Wertpapiere gegen Erstattung des Erwerbspreises, soweit
dieser den ersten Ausgabepreis der Wertpapiere nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbun-
denen üblichen Kosten verlangen, sofern das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Prospekts und
innerhalb von sechs Monaten nach erstmaliger Einführung der Wertpapiere abgeschlossen wurde. 2Ist
kein Ausgabepreis festgelegt, gilt als Ausgabepreis der erste nach Einführung der Wertpapiere festge-
stellte oder gebildete Börsenpreis, im Falle gleichzeitiger Feststellung oder Bildung an mehreren inlän-
dischen Börsen der höchste erste Börsenpreis. 3Auf den Erwerb von Wertpapieren desselben Emitten-
ten, die von den in Satz 1 genannten Wertpapieren nicht nach Ausstattungsmerkmalen oder in sonsti-
ger Weise unterschieden werden können, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(2) 1Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Wertpapiere, so kann er die Zahlung des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Erwerbspreis, soweit dieser den ersten Ausgabepreis nicht überschreitet, und dem
Veräußerungspreis der Wertpapiere sowie der mit dem Erwerb und der Veräußerung verbundenen übli-
chen Kosten verlangen. 2Absatz 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden.

(3) Sind Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch im Ausland zum Börsenhandel zugelas-
sen, besteht ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 nur, sofern die Wertpapiere auf Grund eines im Inland
abgeschlossenen Geschäfts oder einer ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienstleis-
tung erworben wurden.

(4) Einem Prospekt stehen Dokumente gleich, welche gemäß Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe e, f, g, h oder
j Ziffer v und vi der Verordnung (EU) 2017/1129 zur Verfügung gestellt wurden.

Fußnoten

§ 9 (früher § 21): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer § 9 aufgeh.,
früherer § 21 jetzt § 9 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 12 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 9 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 12 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 10 Haftung bei sonstigem fehlerhaften Prospekt

Sind in einem nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 veröffentlichten Prospekt, der
nicht Grundlage für die Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einer inländischen Börse ist, für die
Beurteilung der Wertpapiere wesentliche Angaben unrichtig oder unvollständig, ist § 9 entsprechend an-
zuwenden mit der Maßgabe, dass

1. bei der Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 1 für die Bemessung des Zeitraums von sechs Mona-
ten anstelle der Einführung der Wertpapiere der Zeitpunkt des ersten öffentlichen Angebots im
Inland maßgeblich ist und
 

2. § 9 Absatz 3 auf diejenigen Emittenten mit Sitz im Ausland anzuwenden ist, deren Wertpapiere
auch im Ausland öffentlich angeboten werden.
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Fußnoten

§ 10 (früher § 22): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; idF d. Art. 1 Nr. 12 G
v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; früherer § 10 aufgeh., früherer § 22 jetzt § 10 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 13
G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 10 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 13 Buchst. a G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 10 Nr. 1 u. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 13 Buchst. b G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 11 Haftung bei fehlerhaftem Wertpapier-Informationsblatt

(1) Sind in einem veröffentlichten Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 Absatz 1 Satz 1 für die Beurtei-
lung der Wertpapiere wesentliche Angaben unrichtig oder irreführend oder ist der Warnhinweis nach §
4 Absatz 4 nicht enthalten, kann der Erwerber dieser Wertpapiere von denjenigen, von denen der Erlass
des Wertpapier-Informationsblatts ausgeht, und vom Anbieter als Gesamtschuldnern die Übernahme
der Wertpapiere gegen Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den ersten Ausgabepreis der Wert-
papiere nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten verlangen, sofern
das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dau-
er des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentli-
chen Angebot der Wertpapiere im Inland abgeschlossen wurde.

(2) Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Wertpapiere, so kann er die Zahlung des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Erwerbspreis, soweit dieser den ersten Ausgabepreis nicht überschreitet, und dem
Veräußerungspreis der Wertpapiere sowie der mit dem Erwerb und der Veräußerung verbundenen übli-
chen Kosten verlangen.

(3) Werden Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch im Ausland öffentlich angeboten,
besteht ein Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 nur, sofern die Wertpapiere auf Grund eines im In-
land abgeschlossenen Geschäfts oder einer ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienst-
leistung erworben wurden.

Fußnoten

§ 11 (früher 22a): Eingef. durch Art. 1 Nr. 10 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; früherer § 11 auf-
geh., früherer § 22a jetzt § 11 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 14 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 11 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 14 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 12 Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt

(1) Nach den §§ 9 oder 10 kann nicht in Anspruch genommen werden, wer nachweist, dass er die Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben des Prospekts nicht gekannt hat und dass die Unkenntnis
nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht.

(2) Ein Anspruch nach den §§ 9 oder 10 besteht nicht, sofern

1. die Wertpapiere nicht auf Grund des Prospekts erworben wurden,
 

2. der Sachverhalt, über den unrichtige oder unvollständige Angaben im Prospekt enthalten sind,
nicht zu einer Minderung des Börsenpreises der Wertpapiere beigetragen hat,
 

3. der Erwerber die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben des Prospekts bei dem Er-
werb kannte,
 

4. vor dem Abschluss des Erwerbsgeschäfts im Rahmen des Jahresabschlusses oder Zwischenbe-
richts des Emittenten, einer Veröffentlichung nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Markt-
missbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kom-
mission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung oder einer vergleich-
baren Bekanntmachung eine deutlich gestaltete Berichtigung der unrichtigen oder unvollständi-
gen Angaben im Inland veröffentlicht wurde oder
 

5. er sich ausschließlich auf Grund von Angaben in der Zusammenfassung nach Artikel 7 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 oder in der speziellen Zusammenfassung eines EU-Wachstumspro-
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spekts im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129
samt etwaiger Übersetzungen ergibt, es sei denn, die Zusammenfassung ist irreführend, un-
richtig oder widersprüchlich, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gele-
sen wird, oder sie enthält, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen
wird, nicht alle gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit den Absätzen 5 bis
7 Buchstabe a bis d und Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/1129 erforderlichen Basisinforma-
tionen; im Falle der speziellen Zusammenfassung eines EU-Wachstumsprospekts richtet sich
die Vollständigkeit der relevanten Informationen nach den Vorgaben in Artikel 33 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung,
des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentli-
chen ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. L 166 vom
21.6.2019, S. 26).
 

Fußnoten

§ 12 (früher § 23): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer § 12 aufgeh.,
früherer § 23 jetzt § 12 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 15 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 12 (früher § 23) Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 11 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; jetzt § 12 Über-
schrift gem. Art. 1 Nr. 15 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 12 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 15 Buchst. a G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 12 Abs. 2 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 15 Buchst. b DBuchst. aa G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
§ 12 (früher § 23) Abs. 2 Nr. 4: IdF d. Art. 16 Abs. 7 Nr. 2 G v. 30.6.2016 I 1514 mWv 2.7.2016; jetzt § 12
Abs. 2 Nr. 4 gem. Art. 1 Nr. 15 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 12 Abs. 2 Nr. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 15 Buchst. b DBuchst. bb G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 13 Haftungsausschluss bei fehler-
haftem Wertpapier-Informationsblatt

(1) Nach § 11 kann nicht in Anspruch genommen werden, wer nachweist, dass er die Unrichtigkeit der
Angaben des Wertpapier-Informationsblatts oder die Irreführung durch diese Angaben nicht gekannt hat
und dass die Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht.

(2) Ein Anspruch nach § 11 besteht nicht, sofern

1. die Wertpapiere nicht auf Grund des Wertpapier-Informationsblatts erworben wurden,
 

2. der Sachverhalt, über den unrichtige oder irreführende Angaben im Wertpapier-Informations-
blatt enthalten sind, nicht zu einer Minderung des Börsenpreises der Wertpapiere beigetragen
hat,
 

3. der Erwerber die Unrichtigkeit der Angaben des Wertpapier-Informationsblatts oder die Irrefüh-
rung durch diese Angaben bei dem Erwerb kannte oder
 

4. vor dem Abschluss des Erwerbsgeschäfts im Rahmen des Jahresabschlusses oder Zwischen-
berichts des Emittenten, im Rahmen einer Veröffentlichung nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Markt-
missbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, S. 320;
L 306 vom 15.11.2016, S. 43; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2016/1033 (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung oder einer vergleichbaren Bekanntmachung eine deutlich gestaltete Berichtigung der
unrichtigen oder irreführenden Angaben im Inland veröffentlicht wurde.
 

Fußnoten

§ 13 (früher § 23a): Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; früherer § 13 auf-
geh., früherer § 23a jetzt § 13 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 16 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 13 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 16 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
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§ 13 Abs. 2 Eingangssatz (als Abs. 2 bezeichnet): IdF d. Art. 1 Nr. 16 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019

§ 14 Haftung bei fehlendem Prospekt

(1) 1Ist ein Prospekt entgegen Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht veröffentlicht
worden, kann der Erwerber von Wertpapieren von dem Emittenten und dem Anbieter als Gesamtschuld-
nern die Übernahme der Wertpapiere gegen Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den ersten
Erwerbspreis nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten verlangen, so-
fern das Erwerbsgeschäft vor Veröffentlichung eines Prospekts und innerhalb von sechs Monaten nach
dem ersten öffentlichen Angebot im Inland abgeschlossen wurde. 2Auf den Erwerb von Wertpapieren
desselben Emittenten, die von den in Satz 1 genannten Wertpapieren nicht nach Ausstattungsmerkma-
len oder in sonstiger Weise unterschieden werden können, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(2) 1Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Wertpapiere, so kann er die Zahlung des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Erwerbspreis und dem Veräußerungspreis der Wertpapiere sowie der mit dem Er-
werb und der Veräußerung verbundenen üblichen Kosten verlangen. 2Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(3) Werden Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch im Ausland öffentlich angeboten,
besteht ein Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 nur, sofern die Wertpapiere auf Grund eines im In-
land abgeschlossenen Geschäfts oder einer ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienst-
leistung erworben wurden.

(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 besteht nicht, sofern der Erwerber die Pflicht, einen Pro-
spekt zu veröffentlichen, beim Erwerb kannte.

Fußnoten

§ 14 (früher § 24): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer § 14 aufgeh.,
früherer § 24 jetzt § 14 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 17 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 14 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 17 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 15 Haftung bei fehlendem Wertpapier-Informationsblatt

(1) Ist ein Wertpapier-Informationsblatt entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht veröffentlicht
worden, kann der Erwerber von Wertpapieren von dem Emittenten und dem Anbieter als Gesamtschuld-
nern die Übernahme der Wertpapiere gegen Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den ersten
Erwerbspreis nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten verlangen, so-
fern das Erwerbsgeschäft vor Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblatts und während der
Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öf-
fentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland abgeschlossen wurde.

(2) 1Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Wertpapiere, so kann er die Zahlung des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Erwerbspreis, soweit dieser den ersten Erwerbspreis nicht überschreitet, und dem
Veräußerungspreis der Wertpapiere sowie der mit dem Erwerb und der Veräußerung verbundenen übli-
chen Kosten verlangen. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Werden Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch im Ausland öffentlich angeboten,
besteht ein Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 nur, sofern die Wertpapiere auf Grund eines im In-
land abgeschlossenen Geschäfts oder einer ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienst-
leistung erworben wurden.

(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 besteht nicht, sofern der Erwerber die Pflicht, ein Wertpa-
pier-Informationsblatt zu veröffentlichen, beim Erwerb kannte.

Fußnoten

§ 15 (früher § 24a): Eingef. durch Art. 1 Nr. 13 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; früherer § 15 auf-
geh., früherer § 24a jetzt § 15 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 18 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 15 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 18 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
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§ 16 Unwirksame Haftungsbeschränkung; sonstige Ansprüche

(1) Eine Vereinbarung, durch die Ansprüche nach den §§ 9, 10, 11, 14 oder 15 im Voraus ermäßigt oder
erlassen werden, ist unwirksam.

(2) Weitergehende Ansprüche, die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträ-
gen oder unerlaubten Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt.

Fußnoten

§ 16 (früher § 25): Eingef. durch Art. 6 Nr. 4 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer § 16 aufgeh.,
früherer § 25 jetzt § 16 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 19 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 16 (früher § 25) Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 14 G v. 10.7.2018 I 1102 mWv 21.7.2018; jetzt § 16 Abs. 1
gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 9 u. 19 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

Abschnitt 4 Zuständige Behörde und Verfahren

 

Fußnoten

Abschn. 4 (Überschrift vor § 17): Früherer Abschn. 4 (Überschrift vor § 17) aufgeh., früherer Abschn. 7
(Überschrift vor § 25) jetzt Abschn. 4 (Überschrift vor § 17) gem. Art. 1 Nr. 9 u. 20 G v. 8.7.2019 I 1002
mWv 21.7.2019

§ 17 Zuständige Behörde

Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im Sinne des Artikels 31 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung.

Fußnoten

§ 17: Früherer § 17 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 9 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; § 17 eingef. durch
Art. 1 Nr. 21 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 18 Befugnisse der Bundesanstalt im Hinblick auf die Vor-
gaben der Verordnung (EU) 2017/1129 und dieses Gesetzes

(1) Ist bei der Bundesanstalt ein Prospekt zur Billigung eingereicht worden, kann sie vom Emittenten,
Anbieter oder Zulassungsantragsteller die Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Prospekt verlangen,
wenn dies zum Schutz des Publikums geboten erscheint.

(2) 1Die Bundesanstalt kann von jedermann Auskünfte, die Vorlage von Informationen und Unterlagen
und die Überlassung von Kopien verlangen, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Bestim-
mungen

1. dieses Gesetzes oder
 

2. der Verordnung (EU) 2017/1129
 

erforderlich ist. 2Diese sind auf ihr Verlangen elektronisch zu übermitteln. 3Verfügt der Verpflichtete
über einen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt, so kann sie die Über-
mittlung auf diesem Wege verlangen. 4Die Bundesanstalt kann zudem die Übermittlung in einem von ihr
bestimmten Format verlangen.

(3) 1Die Bundesanstalt kann auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt machen, dass ein Emittent, An-
bieter oder Zulassungsantragsteller seinen Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder der Verordnung
(EU) 2017/1129 nicht oder nur unvollständig nachkommt oder diesbezüglich ein hinreichend begründe-
ter Verdacht besteht. 2Dies gilt insbesondere, wenn
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1. entgegen Artikel 3, auch in Verbindung mit Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1129, kein Pro-
spekt veröffentlicht wurde,
 

2. entgegen Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 in Verbindung mit den Vorgaben in Kapitel
V der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 ein Prospekt veröffentlicht wird,
 

3. der Prospekt nicht mehr nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1129 gültig ist,
 

4. entgegen den in Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 bestimmten Fällen kein
Nachtrag veröffentlicht wurde,
 

5. entgegen § 4 Absatz 1 kein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht wurde,
 

6. entgegen § 4 Absatz 2 ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht wird oder
 

7. das Wertpapier-Informationsblatt nicht nach § 4 Absatz 8 aktualisiert wurde.
 

3In einem Auskunfts- und Vorlegungsersuchen nach Absatz 2 ist auf die Befugnis nach Satz 1 hinzuwei-
sen. 4Die Bekanntmachung darf nur diejenigen personenbezogenen Daten enthalten, die zur Identifizie-
rung des Anbieters, Zulassungsantragstellers oder Emittenten erforderlich sind. 5Bei nicht bestandskräf-
tigen Maßnahmen ist folgender Hinweis hinzuzufügen: „Diese Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig.
6“ Wurde gegen die Maßnahme ein Rechtsmittel eingelegt, sind der Stand und der Ausgang des Rechts-
mittelverfahrens bekannt zu machen. 7Die Bekanntmachung ist spätestens nach fünf Jahren zu löschen.
8Die Bundesanstalt sieht von einer Bekanntmachung ab, wenn die Bekanntmachung die Finanzmärkte
der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder mehrerer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums
erheblich gefährden würde. 9Sie kann von einer Bekanntmachung außerdem absehen, wenn eine Be-
kanntmachung nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung strafrechtlicher, bußgeldrechtlicher oder
disziplinarischer Ermittlungen haben kann.

(4) 1Die Bundesanstalt hat ein öffentliches Angebot zu untersagen, wenn

1. entgegen Artikel 3, auch in Verbindung mit Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1129, kein Pro-
spekt veröffentlicht wurde,
 

2. entgegen Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 in Verbindung mit den Vorgaben in Kapitel
V der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 ein Prospekt veröffentlicht wird,
 

3. der Prospekt nicht mehr nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1129 gültig ist,
 

4. entgegen den in Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 bestimmten Fällen kein
Nachtrag veröffentlicht wurde,
 

5. entgegen § 4 Absatz 1 kein Wertpapier-Informationsblatt hinterlegt und veröffentlicht wurde
oder
 

6. entgegen § 4 Absatz 2 ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht wird.
 

2Die Bundesanstalt kann ein öffentliches Angebot auch untersagen, wenn gegen andere als die in Satz 1
genannten Bestimmungen

1. der Verordnung (EU) 2017/1129 oder
 

2. dieses Gesetzes
 

verstoßen wurde. 3Sie kann ein öffentliches Angebot ebenfalls untersagen, wenn ein hinreichend be-
gründeter Verdacht besteht, dass gegen Bestimmungen

1. der Verordnung (EU) 2017/1129 oder
 

2. dieses Gesetzes
 

verstoßen würde. 4Hat die Bundesanstalt einen hinreichend begründeten Verdacht, dass gegen

1. dieses Gesetz, insbesondere § 4 Absatz 1, 2 oder 8, oder
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2. Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129, insbesondere die Artikel 3 bis 5, 12, 20, 23, 25
oder 27,
 

verstoßen wurde, kann sie anordnen, dass ein öffentliches Angebot für höchstens zehn aufeinander fol-
gende Arbeitstage auszusetzen ist. 5Die nach Satz 4 gesetzte Frist beginnt mit der Bekanntgabe der
Entscheidung.

(5) 1Die Bundesanstalt ist befugt zu kontrollieren, ob bei der Werbung für ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren oder eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt die Regelungen in Artikel 22
Absatz 2 bis 5 und in Kapitel IV der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 sowie diejenigen in § 7 be-
achtet werden. 2Besteht ein hinreichend begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Bestimmun-
gen

1. der Verordnung (EU) 2017/1129 oder
 

2. dieses Gesetzes,
 

so kann die Bundesanstalt die Werbung untersagen oder für jeweils höchstens zehn aufeinander folgen-
de Arbeitstage aussetzen oder anordnen, dass sie zu unterlassen oder für jeweils höchstens zehn auf-
einander folgende Arbeitstage auszusetzen ist. 3Dies gilt insbesondere bei hinreichend begründetem
Verdacht auf Verstöße gegen § 7 oder gegen Artikel 3, auch in Verbindung mit Artikel 5, oder Artikel 22
Absatz 2 bis 5 und Kapitel IV der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979.

(6) Die Bundesanstalt kann der Geschäftsführung der Börse und der Zulassungsstelle Daten einschließ-
lich personenbezogener Daten übermitteln, wenn Tatsachen den Verdacht begründen, dass gegen Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen worden ist und die Daten
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Geschäftsführung der Börse oder der Zulassungsstelle liegen-
den Aufgaben erforderlich sind.

(7) Verhängt die Bundesanstalt nach Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84) oder die Europäische Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde nach Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein Verbot oder eine
Beschränkung, so kann die Bundesanstalt die Prüfung eines zur Billigung vorgelegten Prospekts oder
zwecks Gestattung der Veröffentlichung vorgelegten Wertpapier-Informationsblatts aussetzen oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren aussetzen oder einschränken, solange dieses Verbot oder diese
Beschränkungen gelten.

(8) Die Bundesanstalt kann die Billigung eines Prospekts oder die Gestattung eines Wertpapier-Infor-
mationsblatts, der oder das von einem bestimmten Emittenten, Anbieter oder Zulassungsantragsteller
erstellt wurde, während höchstens fünf Jahren verweigern, wenn dieser Emittent, Anbieter oder Zulas-
sungsantragsteller wiederholt und schwerwiegend gegen die Verordnung (EU) 2017/1129, insbesondere
deren Artikel 3 bis 5, 12 oder 20, oder gegen dieses Gesetz, insbesondere gegen § 4, verstoßen hat.

(9) 1Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, de-
ren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeich-
neten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 2Der Verpflichtete ist über sein Recht zur Verweigerung
der Auskunft zu belehren.

(10) 1Die Bundesanstalt kann zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen Funktio-
nierens des Marktes anordnen, dass der Emittent alle wesentlichen Informationen, welche die Bewer-
tung der öffentlich angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapie-
re beeinflussen können, bekannt macht. 2Die Bundesanstalt kann die gebotene Bekanntmachung auch
auf Kosten des Emittenten selbst vornehmen.

(11) 1Bedienstete der Bundesanstalt dürfen Geschäftsräume durchsuchen, soweit dies zur Verfolgung
von Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2017/1129, insbesondere in Fällen eines öffentlichen Ange-
bots ohne Veröffentlichung eines Prospekts nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129, ge-
boten ist und der begründete Verdacht besteht, dass in Zusammenhang mit dem Gegenstand der ent-
sprechenden Überprüfung oder Ermittlung Dokumente und andere Daten vorhanden sind, die als Nach-
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weis für den Verstoß dienen können. 2Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit
eingeschränkt. 3Im Rahmen der Durchsuchung dürfen Bedienstete der Bundesanstalt Gegenstände si-
cherstellen, die als Beweismittel für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. 4Be-
finden sich die Gegenstände im Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben,
können Bedienstete der Bundesanstalt sie beschlagnahmen. 5Durchsuchungen und Beschlagnahmen
sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch den Richter anzuordnen. 6Zuständig ist das Amtsgericht Frank-
furt am Main. 7Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 8Die §§ 306 bis 310 und
311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 9Bei Beschlagnahmen ohne gerichtliche Anordnung
gilt § 98 Absatz 2 der Strafprozessordnung entsprechend. 10Zuständiges Gericht für die nachträglich ein-
geholte gerichtliche Entscheidung ist das Amtsgericht Frankfurt am Main. 11Über die Durchsuchung ist
eine Niederschrift zu fertigen. 12Sie muss insbesondere die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und
Ort der Durchsuchung und ihr Ergebnis enthalten.

Fußnoten

§ 18 (früher § 26): Früherer § 18 aufgeh., früherer § 26 jetzt § 18 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 22 G v. 8.7.2019 I
1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Überschrift: IdF d. Art. 2 Nr. 4 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 18 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. a G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 2 Satz 1 (früher Abs. 2 einziger Text): IdF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. b G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019; jetzt Abs. 2 Satz 2 gem. Art. 10 Nr. 1 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 mWv 15.12.2023
§ 18 Abs. 2 Satz 2 bis 4: Eingef. durch Art. 10 Nr. 2 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 mWv 15.12.2023
§ 18 Abs. 3: Früher Abs. 2a, 2b u. 3 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. c G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
§ 18 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. d G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 22 Buchst. e G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 6: Früher Abs. 5 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. f G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 7 u. 8: Eingef. durch Art. 1 Nr. 22 Buchst. g G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 9: Früher Abs. 6 gem. Art. 1 Nr. 22 Buchst. h G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 18 Abs. 10: Früher § 26 Abs. 7 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. i G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
§ 18 Abs. 11: Früher § 26 Abs. 8 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. i G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019

§ 18a Befugnisse der Bundesanstalt im Hinblick
auf die Vorgaben der Verordnung (EU) 2023/2631

(1) Hat ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe eine Veröffentlichung nach Artikel 15 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2023/2631 unterlassen, so kann die Bundesanstalt gegenüber diesem Anleiheemit-
tenten anordnen, die unterlassene Veröffentlichung unverzüglich nachzuholen.

(2) Hat es ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe unterlassen, nach Artikel 10 Absatz 1 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) 2023/2631 alle nach Anhang I der Verordnung (EU) 2023/2631 erforderli-
chen Informationen in das Informationsblatt aufzunehmen, so kann die Bundesanstalt anordnen, dass
das betreffende Informationsblatt um die noch fehlenden Informationen zu ergänzen ist.

(3) Hat es ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe unterlassen, nach Artikel 11 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2023/2631 alle nach Anhang II der Verordnung (EU) 2023/2631 erforderlichen Informa-
tionen in einen Allokationsbericht aufzunehmen, so kann die Bundesanstalt anordnen, dass der betref-
fende Allokationsbericht um die noch fehlenden Informationen zu ergänzen ist.

(4) Hat es ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe unterlassen, nach Artikel 12 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2023/2631 alle nach Anhang III der Verordnung (EU) 2023/2631 erforderlichen Infor-
mationen in den Wirkungsbericht aufzunehmen, so kann die Bundesanstalt anordnen, dass der betref-
fende Wirkungsbericht um die noch fehlenden Informationen zu ergänzen ist.

(5) Hat es ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe unterlassen, die Bundesanstalt nach Artikel
15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/2631 über die Veröffentlichung einer in Artikel 15 Absatz 1 Satz
1 der Verordnung (EU) 2023/2631 genannten Unterlage zu unterrichten, so kann die Bundesanstalt an-
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ordnen, dass der Anleiheemittent die Unterrichtung unverzüglich unter Berücksichtigung der Vorgaben
in § 22 Absatz 4 nachholt.

(6) Hat ein Emittent einer als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihe Informationen unter Ver-
wendung der gemeinsamen Vorlagen im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2023/2631 offengelegt und dabei nicht sämtliche nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2023/2631 in Verbindung mit dem gemäß Artikel 21 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2631 er-
lassenen delegierten Rechtsakt erforderlichen Informationen bekannt gemacht, so kann die Bundesan-
stalt anordnen, dass der Emittent die fehlenden Informationen in seine Offenlegungen aufnimmt.

(7) Hat ein Emittent einer an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihe Informationen unter Verwendung
gemeinsamer Vorlagen im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2631 offen-
gelegt und dabei nicht sämtliche nach Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2631 in Verbin-
dung mit dem nach Artikel 21 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2631 erlassenen delegierten
Rechtsakt erforderlichen Informationen bekannt gemacht, so kann die Bundesanstalt anordnen, dass
der Emittent die fehlenden Informationen in seine Offenlegungen aufnimmt.

(8) 1Die Bundesanstalt kann von jedermann Auskünfte, die Vorlage von Informationen und Unterlagen
und die Überlassung von Kopien verlangen, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Verpflich-
tungen eines Emittenten einer europäischen grünen Anleihe nach Titel II Kapitel 2 Artikel 18 oder Arti-
kel 19 der Verordnung (EU) 2023/2631 sowie bei Emittenten, die von den in Artikel 21 der Verordnung
(EU) 2023/2631 vorgesehenen gemeinsamen Vorlagen Gebrauch machen, in Bezug auf die Einhaltung
dieser Vorlagen erforderlich ist. 2Diese sind auf ihr Verlangen elektronisch zu übermitteln. 3Verfügt der
Verpflichtete über einen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt, so kann
sie die Übermittlung auf diesem Wege verlangen. 4Die Bundesanstalt kann zudem die Übermittlung in
einem von ihr bestimmten Format verlangen.

(9) 1Hat die Bundesanstalt Anhaltspunkte, dass der Emittent gegen Bestimmungen in Titel II Kapitel 2
oder Artikel 18 oder 19 der Verordnung (EU) 2023/2631 verstößt, kann sie anordnen, dass ein öffentli-
ches Angebot der betreffenden europäischen grünen Anleihe für jeweils höchstens zehn aufeinander-
folgende Arbeitstage auszusetzen ist. 2Die nach Satz 1 gesetzte Frist beginnt mit der Bekanntgabe der
Entscheidung.

(10) Verstößt ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe gegen die Bestimmungen in Titel II Ka-
pitel 2, Artikel 18 oder Artikel 19 der Verordnung (EU) 2023/2631, oder hat die Bundesanstalt Anhalts-
punkte, dass ein Emittent einer europäischen grünen Anleihe gegen Bestimmungen in Titel II Kapitel 2
oder Artikel 18 oder 19 der Verordnung (EU) 2023/2631 verstößt, kann sie ein öffentliches Angebot der
betreffenden europäischen grünen Anleihe untersagen.

(11) Die Bundesanstalt hat ein öffentliches Angebot einer europäischen grünen Anleihe zu untersagen,
wenn für die Anleihe entgegen Artikel 10 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 Buchsta-
be a der Verordnung (EU) 2023/2631 kein Informationsblatt veröffentlicht wurde.

(12) 1Bestehen Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Bestimmungen in Titel II Kapitel 2, Artikel
18 oder Artikel 19 der Verordnung (EU) 2023/2631, so kann die Bundesanstalt die Werbung untersagen
oder für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzen oder anordnen, dass sie
zu unterlassen oder für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage auszusetzen ist. 2Die
nach Satz 1 gesetzte Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Entscheidung.

(13) 1Die Bundesanstalt kann auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt machen, dass ein Emittent ei-
ner europäischen grünen Anleihe seinen Verpflichtungen nach der Verordnung (EU) 2023/2631 nicht
oder nur unvollständig nachkommt oder diesbezüglich Anhaltspunkte bestehen. 2Die Bundesanstalt
kann anordnen, dass der Emittent einer europäischen grünen Anleihe auf seiner Internetseite bekannt
macht, dass er seinen Verpflichtungen nach der Verordnung (EU) 2023/2631 nicht oder nur unvollstän-
dig nachkommt oder diesbezüglich Anhaltspunkte bestehen. 3In einem Auskunfts- und Vorlegungsersu-
chen nach Absatz 8 ist auf die Befugnis nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen. 4Die Bekanntmachung
darf nur diejenigen personenbezogenen Daten enthalten, die zur Identifizierung des Emittenten erfor-
derlich sind. 5Bei nicht bestandskräftigen Maßnahmen ist folgender Hinweis hinzuzufügen: „Diese Maß-
nahme ist noch nicht bestandskräftig.“. 6Wurde gegen die Maßnahme ein Rechtsmittel eingelegt, sind
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der Stand und der Ausgang des Rechtsmittelverfahrens bekannt zu machen. 7Die Bekanntmachung ist
spätestens nach fünf Jahren zu löschen. 8Die Bundesanstalt sieht von einer Bekanntmachung ab, wenn
die Bekanntmachung die Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder mehrerer Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums erheblich gefährden würde. 9Sie kann von einer Bekanntma-
chung außerdem absehen, wenn eine Bekanntmachung nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung
strafrechtlicher, bußgeldrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen haben kann.

(14) Die Bundesanstalt kann einem Emittenten einer europäischen grünen Anleihe die Emission europäi-
scher grüner Anleihen für einen Zeitraum von höchstens einem Jahr untersagen, wenn dieser Emittent
wiederholt oder schwerwiegend gegen Titel II Kapitel 2, Artikel 18 oder Artikel 19 der Verordnung (EU)
2023/2631 verstoßen hat.

(15) 1Die Bundesanstalt kann nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach einer Bekanntmachung
nach Absatz 13 auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt machen, dass die in der Bekanntmachung
bezeichnete Anleihe nicht oder nicht mehr die Voraussetzungen des Artikels 3 der Verordnung (EU)
2023/2631 erfüllt und die Anleihe nicht oder nicht mehr als „europäische grüne Anleihe“ oder in anderer
Weise bezeichnet werden darf, die darauf hindeutet, dass die Voraussetzungen des Artikels 3 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2631 erfüllt sind. 2Die Bundesanstalt kann anordnen, dass der Emittent die Bekannt-
machung der Bundesanstalt nach Satz 1 auf seiner Internetseite veröffentlicht. 3Die Bekanntmachung
nach Satz 1 darf nur diejenigen personenbezogenen Daten enthalten, die zur Identifizierung des Emit-
tenten erforderlich sind. 4Die Bekanntmachung ist spätestens nach fünf Jahren zu löschen. 5Die Bun-
desanstalt sieht von einer Bekanntmachung ab, wenn die Bekanntmachung die Finanzmärkte der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines oder mehrerer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums erheb-
lich gefährden würde. 6Sie kann von einer Bekanntmachung außerdem absehen, wenn eine Bekanntma-
chung nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung strafrechtlicher, bußgeldrechtlicher oder diszipli-
narischer Ermittlungen haben kann.

(16) 1Bedienstete der Bundesanstalt dürfen Geschäftsräume durchsuchen, um Unterlagen und Daten
gleich welcher Form einzusehen, wenn dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 44 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2631 geboten ist und der begründete Verdacht besteht, dass in Zusammenhang
mit dem Gegenstand der entsprechenden Überprüfung oder Ermittlung Dokumente und andere Daten
vorhanden sind, die als Nachweis für einen Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2023/2631 dienen kön-
nen. 2Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 3Im Rahmen der
Durchsuchung dürfen Bedienstete der Bundesanstalt Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel
für die Ermittlung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. 4Befinden sich die Gegenstände im Ge-
wahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, können Bedienstete der Bundes-
anstalt sie beschlagnahmen. 5Durchsuchungen und Beschlagnahmen sind, außer bei Gefahr im Verzug,
durch den Richter anzuordnen. 6Zuständig ist das Amtsgericht Frankfurt am Main. 7Gegen die richterli-
che Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 8Die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung
gelten entsprechend. 9Bei Beschlagnahmen ohne gerichtliche Anordnung gilt § 98 Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung entsprechend. 10Zuständiges Gericht für die nachträglich eingeholte gerichtliche Entschei-
dung ist das Amtsgericht Frankfurt am Main. 11Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen.
12Sie muss insbesondere die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr
Ergebnis enthalten.

(17) Die Bundesanstalt kann der Geschäftsführung der Börse und der Zulassungsstelle Daten ein-
schließlich personenbezogener Daten übermitteln, wenn Tatsachen den Verdacht begründen, dass ge-
gen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2631 verstoßen worden ist und die Daten zur Erfüllung
der in der Zuständigkeit der Geschäftsführung der Börse oder der Zulassungsstelle liegenden Aufgaben
erforderlich sind.

(18) 1Der gemäß Absatz 8 zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zi-
vilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 2Der Verpflichtete ist über sein
Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.
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(19) Die Absätze 1 bis 18 gelten nicht gegenüber Emittenten europäischer grüner Anleihen, die unter
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b und d der Verordnung (EU) 2017/1129 fallen.

Fußnoten

§ 18a: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024

§ 19 Verschwiegenheitspflicht

(1) 1Die bei der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach § 4 Abs. 3 des Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetzes beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen,
deren Geheimhaltung im Interesse eines nach diesem Gesetz Verpflichteten, der zuständigen Behör-
den oder eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezo-
gene Daten, nicht unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder
ihre Tätigkeit beendet ist. 2Dies gilt auch für andere Personen, die durch dienstliche Berichterstattung
Kenntnis von den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. 3Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwer-
ten im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an

1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsachen zuständige Gerichte,
 

2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Überwachung von Börsen oder anderen
Märkten, an denen Finanzinstrumente gehandelt werden, des Handels mit Finanzinstrumenten
oder Devisen, von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierinstituten, Invest-
mentgesellschaften, Finanzunternehmen oder Versicherungsunternehmen betraute Stellen so-
wie von diesen beauftragte Personen,
 

3. die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde, den Gemeinsamen Ausschuss der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, den
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken oder die Europäische Kommission,
 

soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 4Für die bei den in Satz 3
Nummer 1 und 2 genannten Stellen beschäftigten Personen sowie von diesen Stellen beauftragten Per-
sonen gilt die Verschwiegenheitspflicht nach Satz 1 entsprechend. 5Befindet sich eine in Satz 3 Nummer
1 oder 2 genannte Stelle in einem anderen Staat, so dürfen die Tatsachen nur weitergegeben werden,
wenn die bei dieser Stelle beschäftigten und die von dieser Stelle beauftragten Personen einer dem Satz
1 entsprechenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

(2) 1Die §§ 93, 97 und 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Ab-
satz 1 der Abgabenordnung gelten für die in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Personen nur, soweit
die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat
oder eines Besteuerungsverfahrens benötigen, es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen
andere Vorschriften entgegen. 2Die in Satz 1 genannten Vorschriften sind jedoch nicht anzuwenden, so-
weit Tatsachen betroffen sind,

1. die den in Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 bezeichneten Personen durch eine Stelle eines anderen
Staates im Sinne von Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 oder durch von dieser Stelle beauftragte Perso-
nen mitgeteilt worden sind oder
 

2. von denen bei der Bundesanstalt beschäftigte Personen dadurch Kenntnis erlangen, dass sie an
der Aufsicht über direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigte Institute mitwirken,
insbesondere in gemeinsamen Aufsichtsteams nach Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU)
Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmen-
werks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zu-
ständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) (ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1),
und die nach den Regeln der Europäischen Zentralbank geheim sind.
 

Fußnoten
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§ 19: Früherer § 19 aufgeh., früherer § 27 jetzt § 19 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 23 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv
21.7.2019
§ 19 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 7 Abs. 33 Nr. 2 Buchst. a G v. 12.5.2021 I 990 mWv 26.6.2021
§ 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2: IdF d. Art. 7 Abs. 33 Nr. 2 Buchst. b G v. 12.5.2021 I 990 mWv 26.6.2021
§ 19 (früher § 27) Abs. 1 Satz 3 Nr. 3: Eingef. durch Art. 3 Nr. 6 Buchst. a G v. 4.12.2011 I 2427 mWv
1.1.2012; jetzt § 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 gem. Art. 1 Nr. 23 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 19 (früher § 27) Abs. 1 Satz 4: IdF d. Art. 3 Nr. 6 Buchst. b G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012; jetzt
§ 19 Abs. 1 Satz 4 gem. Art. 1 Nr. 23 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 19 (früher § 27) Abs. 1 Satz 5: IdF d. Art. 3 Nr. 6 Buchst. c G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012; jetzt §
19 Abs. 1 Satz 5 gem. Art. 1 Nr. 23 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 19 (früher § 27) Abs. 2: IdF d. Art. 12 G v. 2.11.2015 I 1864 mWv 6.11.2015; jetzt § 19 Abs. 2 gem.
Art. 1 Nr. 23 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 19 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 10 Nr. 3 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 mWv 15.12.2023

§ 20 Sofortige Vollziehung

Keine aufschiebende Wirkung haben

1. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den §§ 18, 18a und 25 sowie
 

2. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Androhung oder Festsetzung von Zwangsmitteln.
 

Fußnoten

§ 20 (früher § 31): Früherer § 20 aufgeh., früherer § 31 jetzt § 20 gem. Art. 1 Nr. 9 u. 25 G v. 8.7.2019 I
1002 mWv 21.7.2019
§ 20 (früher § 31) Nr. 1: IdF d. Art. 6 Nr. 10 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; jetzt § 20 gem. u. idF
d. Art. 1 Nr. 25 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; idF d. Art. 2 Nr. 6 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv
21.12.2024

Abschnitt 5 Sonstige Vorschriften

 

Fußnoten

Abschn. 5 (Überschrift vor § 21): Früherer Abschn. 5 (Überschrift vor § 19) aufgeh., früherer Abschn. 8
(Überschrift vor § 32) jetzt Abschn. 5 (Überschrift vor § 21) gem. Art. 1 Nr. 9 u. 26 G v. 8.7.2019 I 1002
mWv 21.7.2019

§ 21 Anerkannte Sprache

(1) Anerkannte Sprache im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 ist die deutsche Spra-
che.

(2) 1Die englische Sprache wird im Falle des Artikels 27 Absatz 1 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1129
anerkannt, sofern der Prospekt auch eine Übersetzung der in Artikel 7 dieser Verordnung genannten Zu-
sammenfassung, oder, im Falle eines EU-Wachstumsprospekts, der speziellen Zusammenfassung ge-
mäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung in die deutsche Sprache enthält. 2Im Falle von Basisprospek-
ten ist die Zusammenfassung für die einzelne Emission in die deutsche Sprache zu übersetzen. 3Die
englische Sprache wird ohne Übersetzung der Zusammenfassung anerkannt, wenn gemäß Artikel 7 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 eine Zusammenfassung nicht erforderlich ist.

(3) Anerkannte Sprache im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/2631
ist die deutsche Sprache.

Fußnoten

§§ 21 u. 22: Eingef. durch Art. 1 Nr. 27 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 21 Abs. 3: Eingef. durch Art. 2 Nr. 7 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
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§ 22 Elektronische Einreichung, Aufbewahrung

(1) 1Der Prospekt einschließlich der Übersetzung der Zusammenfassung ist der Bundesanstalt aus-
schließlich elektronisch über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt zu übermitteln.
2Dies gilt entsprechend für die Übermittlung von Nachträgen und für die Hinterlegung von einheitlichen
Registrierungsformularen einschließlich deren Änderungen.

(2) Die endgültigen Bedingungen des Angebots sind ausschließlich elektronisch über das Melde- und
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt zu hinterlegen.

(3) 1Der gebilligte Prospekt wird von der Bundesanstalt zehn Jahre aufbewahrt. 2Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit dem Ablauf des 31. Dezembers des Kalenderjahres, in dem der Prospekt gebilligt wurde.
3Dies gilt entsprechend für gebilligte Nachträge und einheitliche Registrierungsformulare einschließlich
deren Änderungen.

(4) Die Unterrichtung der Bundesanstalt durch den Emittenten nach Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung
(EU) 2023/2631 erfolgt ausschließlich elektronisch über das Melde- und Veröffentlichungssystem der
Bundesanstalt unter Mitteilung der den jeweiligen Emittenten und die entsprechende Emission betref-
fenden Angaben.

Fußnoten

§§ 21 u. 22: Eingef. durch Art. 1 Nr. 27 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 22 Abs. 4: Eingef. durch Art. 2 Nr. 8 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024

§ 23 (weggefallen)

 

Fußnoten

§ 23 (früher § 33): § 33 jetzt § 23 gem. Art. 1 Nr. 28 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; § 23 aufgeh.
durch Art. 4 Abs. 52 Nr. 2 G v. 18.7.2016 I 1666 idF d. Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 G v. 9.7.2021 I 2570 mWv
1.10.2021

§ 24 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 ein Wertpapier anbietet,
 

2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlicht,
 

3. entgegen § 4 Absatz 8 Satz 1

a) eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert oder
 

b) eine aktualisierte Fassung des Wertpapier-Informationsblatts nicht oder nicht rechtzeitig
übermittelt,
 

 

4. entgegen § 4 Absatz 8 Satz 2 das dort genannte Datum nicht oder nicht richtig nennt,
 

5. entgegen § 4 Absatz 8 Satz 3 oder § 5 Absatz 3 Satz 1 ein Wertpapier-Informationsblatt nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlicht,
 

6. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 4 Absatz 8 Satz 4, nicht sicherstellt, dass
ein Wertpapier-Informationsblatt zugänglich ist,
 

7. entgegen § 7 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass ein dort genannter Hinweis erfolgt,
 

8. entgegen § 7 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass die Werbung klar als solche erkennbar ist,
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9. entgegen § 7 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass eine Information weder unrichtig noch irreführend
ist oder eine Übereinstimmung mit einer dort genannten Information vorliegt,
 

10. entgegen § 7 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass eine Information mit der im Wertpapier-Informati-
onsblatt enthaltenen Information übereinstimmt, oder
 

11. entgegen § 7 Absatz 5 eine Information in das Wertpapier-Informationsblatt oder in eine Aktuali-
sierung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aufnimmt.
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach

1. § 18 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 4 Satz 1 Nummer 5 oder 6, Satz 2 Nummer 2, Satz 3 Nummer 2
oder Satz 4 Nummer 1, Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 oder Absatz 10 Satz 1 oder
 

2. § 18 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 oder 4, Satz 2 Nummer 1, Satz 3
Nummer 1 oder Satz 4 Nummer 2 oder Absatz 5 Satz 2 Nummer 1
 

zuwiderhandelt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12) verstößt, indem er vorsätzlich oder
leichtfertig

1. entgegen Artikel 3 Absatz 1 ein Wertpapier öffentlich anbietet,
 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 2 ein Wertpapier an nicht qualifizierte Anleger weiterveräußert,
 

3. entgegen Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 1 die endgültigen Bedingungen nicht, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt oder sie nicht
oder nicht rechtzeitig bei der Bundesanstalt hinterlegt,
 

4. entgegen Artikel 9 Absatz 4 das einheitliche Registrierungsformular oder eine Änderung der Öf-
fentlichkeit nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

5. entgegen Artikel 9 Absatz 9 Unterabsatz 2 Satz 2 oder Unterabsatz 3 eine Änderung des einheit-
lichen Registrierungsformulars bei der Bundesanstalt nicht oder nicht rechtzeitig hinterlegt,
 

6. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 9 Absatz 9 Unterabsatz 4 Satz 1 zuwiderhandelt,
 

7. entgegen Artikel 9 Absatz 12 Unterabsatz 3 Buchstabe b das einheitliche Registrierungsformular
nicht oder nicht rechtzeitig bei der Bundesanstalt hinterlegt oder es nicht oder nicht rechtzeitig
dem Handelsregister nach § 8b des Handelsgesetzbuches zur Verfügung stellt,
 

8. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 bei der Bundesanstalt einen Nachtrag nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Billigung vorlegt,
 

9. entgegen Artikel 10 Absatz 2 das gebilligte Registrierungsformular der Öffentlichkeit nicht, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

10. entgegen Artikel 19 Absatz 2 Satz 1 die Zugänglichkeit einer mittels Verweis in den Prospekt
aufgenommenen Information nicht gewährleistet,
 

11. entgegen Artikel 19 Absatz 3 der Bundesanstalt eine dort genannte Information nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

12. entgegen Artikel 20 Absatz 1 einen Prospekt veröffentlicht,
 

13. entgegen Artikel 21 Absatz 1 oder 3 Unterabsatz 1 einen Prospekt nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stellt,
 

14. entgegen Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2 ein dort genanntes Dokument, einen Nachtrag, ei-
ne endgültige Bedingung oder eine Kopie der Zusammenfassung nicht oder nicht rechtzeitig zur
Verfügung stellt,
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15. entgegen Artikel 21 Absatz 11 Satz 1 oder 2 eine kostenlose Version des Prospekts oder eine ge-
druckte Fassung nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

16. entgegen Artikel 22 Absatz 5 eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht oder eine Infor-
mation nicht oder nicht rechtzeitig aufnimmt oder
 

17. entgegen Artikel 23 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 10, einen Nachtrag nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlicht.
 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. ohne Prospekt Wertpapiere später weiterveräußert oder als Finanzintermediär endgültig plat-
ziert, ohne dass die Voraussetzungen für eine prospektfreie Weiterveräußerung oder Platzie-
rung nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 oder Unterabsatz 2 der Verordnung (EU)
2017/1129 vorliegen,
 

2. einen Prospekt veröffentlicht, der die Informationen und Angaben nach Artikel 6 der Verordnung
(EU) 2017/1129 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise enthält,
 

3. einen Prospekt veröffentlicht, dessen Zusammenfassung die Informationen und Warnhinweise
nach Artikel 7 Absatz 1 bis 8, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise enthält,
 

4. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, die nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise nach Artikel 8 Absatz 3
der Verordnung (EU) 2017/1129 festlegen, welche der in dem Basisprospekt enthaltenen Optio-
nen in Bezug auf die Angaben, die nach der entsprechenden Wertpapierbeschreibung erforder-
lich sind, für die einzelne Emission gelten,
 

5. endgültige Bedingungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, die nicht den Anforderungen
nach Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 an die Präsentationsform
oder an die Darlegung entsprechen,
 

6. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, die nicht den Anforderungen des Artikels 8 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 entsprechen, indem sie Angaben enthalten, die nicht die Wertpapier-
beschreibung betreffen, oder als Nachtrag zum Basisprospekt dienen,
 

7. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, die eine eindeutige und deutlich sichtbare Erklärung nach Artikel 8 Absatz
5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht oder nicht vollständig enthalten,
 

8. eine Zusammenfassung für die einzelne Emission veröffentlicht, die nicht nach Artikel 8 Absatz
9 Unterabsatz 1 erster Teilsatz der Verordnung (EU) 2017/1129 den Anforderungen des Artikels
8 der Verordnung (EU) 2017/1129 an endgültige Bedingungen entspricht,
 

9. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, denen nicht nach Artikel 8 Absatz 9 Unterabsatz 1 zweiter Teilsatz der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 die Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt ist,
 

10. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, denen eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt ist, die
nicht den in Artikel 8 Absatz 9 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Anfor-
derungen entspricht,
 

11. endgültige Bedingungen, auch als Teil eines Basisprospekts oder Nachtrags, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt, die auf der ersten Seite nicht den in Artikel 8 Absatz 11 Satz 2 der Verord-
nung (EU) 2017/1129 genannten Warnhinweis enthalten,
 

12. ein einheitliches Registrierungsformular ohne vorherige Billigung durch die Bundesanstalt
veröffentlicht, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2017/1129 für die Möglichkeit einer Hinterlegung ohne vorherige Billigung vorliegen,
 

13. einen Prospekt, auch unter Verwendung eines Registrierungsformulars oder eines einheitlichen
Registrierungsformulars als Prospektbestandteil, veröffentlicht, der die nach Artikel 11 Absatz 1
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der Verordnung (EU) 2017/1129 vorgeschriebenen Angaben und Erklärungen nicht oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise enthält,
 

14. einen vereinfachten Prospekt nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 veröffentlicht, oh-
ne zu den in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Personen zu gehö-
ren, oder einen vereinfachten Prospekt veröffentlicht, der nicht aus den in Artikel 14 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Bestandteilen besteht oder die verkürzten Angaben
nach Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise enthält,
 

15. einen EU-Wachstumsprospekt veröffentlicht, ohne zu den in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2017/1129 genannten Personen zu gehören, oder einen EU-Wachstumsprospekt veröffent-
licht, der die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Bestandteile und
Informationen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise enthält,
 

16. einen Prospekt veröffentlicht, der die Risikofaktoren nach Artikel 16 Absatz 1 bis 3 der Verord-
nung (EU) 2017/1129 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise darstellt,
 

17. einen Prospekt veröffentlicht, der die nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU)
2017/1129 anzugebenden Informationen nicht enthält,
 

18. als Anbieter oder Zulassungsantragsteller den endgültigen Emissionspreis oder das endgültige
Emissionsvolumen nicht spätestens am Tag der Veröffentlichung bei der Bundesanstalt nach Ar-
tikel 17 Absatz 2 erste Alternative der Verordnung (EU) 2017/1129 hinterlegt,
 

19. als Anbieter den endgültigen Emissionspreis oder das endgültige Emissionsvolumen nicht, nicht
richtig, nicht in der nach Artikel 17 Absatz 2 zweite Alternative in Verbindung mit Artikel 21 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 vorgeschriebenen Weise oder nicht unverzüglich nach
der Festlegung des endgültigen Emissionspreises und Emissionsvolumens der Öffentlichkeit zur
Verfügung stellt,
 

20. nach der Verordnung (EU) 2017/1129 für einen Prospekt oder seine Bestandteile vorgeschriebe-
ne Informationen und Angaben nicht in den Prospekt aufnimmt, ohne dass die Voraussetzungen
nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1129 für eine Nichtaufnahme vorliegen,
 

21. eine Information mittels Verweis in den Prospekt aufnimmt, die einer der in Artikel 19 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Anforderungen nicht entspricht,
 

22. als Emittent, Anbieter oder Zulassungsantragsteller eine gesonderte Kopie der Zusammenfas-
sung zur Verfügung stellt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU)
2017/1129 klar angibt, auf welchen Prospekt sie sich bezieht,
 

23. als Emittent, Anbieter oder Zulassungsantragsteller für den Zugang zu einem gebilligten Pro-
spekt eine Zugangsbeschränkung nach Artikel 21 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 vor-
sieht,
 

24. als Emittent, Anbieter oder Zulassungsantragsteller einen gebilligten Prospekt nach seiner Ver-
öffentlichung gemäß Artikel 21 Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht
mindestens zehn Jahre lang auf den in Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 ge-
nannten Websites in elektronischer Form öffentlich zugänglich macht,
 

25. als Emittent, Anbieter oder Zulassungsantragsteller Hyperlinks für die mittels Verweis in den
Prospekt aufgenommenen Informationen, Nachträge und/oder endgültigen Bedingungen für den
Prospekt verwendet und diese nicht gemäß Artikel 21 Absatz 7 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EU) 2017/1129 funktionsfähig hält,
 

26. einen gebilligten Prospekt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, der den Warnhinweis da-
zu, ab wann der Prospekt nicht mehr gültig ist, nach Artikel 21 Absatz 8 der Verordnung (EU)
2017/1129 nicht, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise enthält,
 

27. Einzeldokumente eines aus mehreren Einzeldokumenten bestehenden Prospekts im Sinne des
Artikels 10 der Verordnung (EU) 2017/1129 veröffentlicht, die den Hinweis darauf, dass es sich
bei jedem dieser Einzeldokumente lediglich um einen Teil des Prospekts handelt und wo die
übrigen Einzeldokumente erhältlich sind, nach Artikel 21 Absatz 9 Satz 2 der Verordnung (EU)
2017/1129 nicht oder nicht vollständig enthalten,
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28. einen Prospekt oder einen Nachtrag der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dessen Wortlaut und
Aufmachung nicht mit der von der zuständigen Behörde gebilligten Fassung des Prospekts oder
Nachtrags nach Artikel 21 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2017/1129 identisch ist,
 

29. sich in Werbung auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder auf eine Zulassung zum
Handel an einem geregelten Markt bezieht, die den nach Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2017/1129 vorzusehenden Hinweis nicht oder nicht vollständig enthält,
 

30. sich in Werbung auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder auf eine Zulassung zum
Handel an einem geregelten Markt bezieht, ohne sie klar als Werbung erkennbar zu machen
oder ohne dass die darin enthaltenen Informationen den Anforderungen nach Artikel 22 Absatz
3 der Verordnung (EU) 2017/1129 entsprechen,
 

31. nicht nach Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 sicherstellt, dass mündlich oder
schriftlich verbreitete Informationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren oder die
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mit den im Prospekt enthaltenen Informatio-
nen übereinstimmen,
 

32. einen Nachtrag veröffentlicht, in dem die Frist für das Widerrufsrecht des Anlegers und die Er-
klärung nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, auch in Verbindung mit Artikel
8 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2017/1129, nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise an-
gegeben ist,
 

33. als Finanzintermediär, über den die Wertpapiere erworben oder gezeichnet werden, oder als
Emittent, über den die Wertpapiere unmittelbar erworben oder gezeichnet werden, die Anleger
nicht oder nicht rechtzeitig nach Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1129 informiert,
 

34. als Emittent, Anbieter oder Zulassungsantragsteller einen Nachtrag zu einem Registrierungsfor-
mular oder zu einem einheitlichen Registrierungsformular, das gleichzeitig als Bestandteil meh-
rerer Prospekte verwendet wird, veröffentlicht, ohne nach Artikel 23 Absatz 5 der Verordnung
(EU) 2017/1129, auch in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2017/1129, im
Nachtrag alle Prospekte zu nennen, auf die er sich bezieht,
 

35. Wertpapiere nur in seinem Herkunftsmitgliedstaat öffentlich anbietet oder nur dort die Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt und zu diesem Zweck einen Prospekt
veröffentlicht, der nicht in einer nach § 21 in Verbindung mit Artikel 27 der Verordnung (EU)
2017/1129 anerkannten Sprache erstellt wurde,
 

36. Wertpapiere in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten als seinem Herkunftsmitglied-
staat öffentlich anbietet oder dort die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt bean-
tragt und zu diesem Zweck einen Prospekt veröffentlicht, der nicht in einer nach § 21 in Verbin-
dung mit Artikel 27 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 anerkannten oder in
einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt wurde,
 

37. Wertpapiere in mehr als einem Mitgliedstaat einschließlich des Herkunftsmitgliedstaats öffent-
lich anbietet oder dort die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt und zu
diesem Zweck einen Prospekt veröffentlicht, der nicht in einer nach § 21 in Verbindung mit Arti-
kel 27 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 anerkannten Sprache oder in ei-
ner von den zuständigen Behörden der einzelnen Aufnahmemitgliedstaaten anerkannten Spra-
che oder in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt wurde,
 

38. einen in englischer Sprache erstellten Prospekt veröffentlicht, der keine Übersetzung der in Ar-
tikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Zusammenfassung oder im Falle eines EU-
Wachstumsprospekts der speziellen Zusammenfassung gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2017/1129 oder im Falle eines Basisprospekts der Zusammenfassung für die einzelne
Emission in die deutsche Sprache enthält, oder
 

39. endgültige Bedingungen oder die Zusammenfassung für die einzelne Emission veröffentlicht,
ohne dabei der für die endgültigen Bedingungen und die ihnen angefügte Zusammenfassung
nach Artikel 27 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 geltenden Sprachrege-
lung zu entsprechen.
 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit einer Geldbuße bis
zu siebenhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 4 bis
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6 und des Absatzes 2 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro und in den übrigen
Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden.

(6) 1Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2, der Absätze 3 und 4 mit ei-
ner Geldbuße bis zu siebenhunderttausend Euro geahndet werden. 2Gegenüber einer juristischen Per-
son oder Personenvereinigung kann über Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt werden; diese
darf den höheren der Beträge von fünf Millionen Euro und 3 Prozent des Gesamtumsatzes, den die ju-
ristische Person oder Personenvereinigung im der Behördenentscheidung vorangegangenen Geschäfts-
jahr erzielt hat, nicht überschreiten. 3Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus kann die
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaft-
lichen Vorteils geahndet werden. 4Der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und vermiedene
Verluste und kann geschätzt werden.

(7) Zur Ermittlung des Gesamtumsatzes im Sinne des Absatzes 6 Satz 2 gilt § 120 Absatz 23 Satz 1 des
Wertpapierhandelsgesetzes entsprechend.

(8) § 17 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist nicht anzuwenden bei Sanktionstatbe-
ständen, die in Absatz 6 in Bezug genommen werden.

(9) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
ist die Bundesanstalt.

Fußnoten

§ 24: Früher § 35 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 30 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 24a Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EU) 2023/2631

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 18a
Absatz 1 bis 7, 8 Satz 1, Absatz 9 Satz 1, Absatz 10 bis 12 Satz 1, Absatz 13 Satz 2, Absatz 14 oder Ab-
satz 15 Satz 2 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. November 2023 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegun-
gen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften An-
leihen (ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023) verstößt, indem er vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchsta-
be a, Absatz 3 Buchstabe b oder Artikel 18 Absatz 3, ein Informationsblatt nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ausfüllt,
 

2. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchsta-
be a oder Absatz 3 Buchstabe b, nicht sicherstellt, dass ein Informationsblatt einer Voremissi-
onsprüfung unterzogen wurde oder dass ein externer Prüfer eine befürwortende Stellungnahme
abgegeben hat,
 

3. entgegen Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Absatz 3 Buchstabe b, einen Allokationsbericht mit den Angaben nach Anhang II
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,
 

4. entgegen Artikel 11 Absatz 4, 5 oder Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 1, jeweils auch in Verbindung
mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a, einen Allokationsbericht nicht unverzüglich nach seiner Er-
stellung oder seiner Änderung einer Nachemissionsprüfung unterziehen lässt,
 

5. entgegen Artikel 11 Absatz 5, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a, einen Al-
lokationsbericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ändert,
 

6. entgegen Artikel 11 Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a,
nicht sicherstellt, dass ein Allokationsberichts oder eine Überprüfung veröffentlicht wird,
 

7. entgegen Artikel 11 Absatz 7 Satz 2, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a,
nicht sicherstellt, dass dem Prüfer mindestens 90 Tage für die Überprüfung eines Allokationsbe-
richts zur Verfügung stehen,
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8. entgegen Artikel 12 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a, einen Be-
richt mit den Angaben nach Anhang III nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht unverzüglich nach seiner Erstellung
veröffentlicht,
 

9. entgegen Artikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2017/1129 ein Wertpapier mit der Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ öf-
fentlich anbietet,
 

10. entgegen Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a bis e oder Buchstabe f, jeweils auch
in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 3 Buchstabe b, eine Veröffentli-
chung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt,
 

11. entgegen Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h, auch in Verbindung mit Artikel 16 Ab-
satz 1 Buchstabe a oder Absatz 3 Buchstabe b, eine Prüfung eines Wirkungsberichts nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich nach deren Erhalt veröffentlicht,
 

12. entgegen Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1

a) Buchstabe a, d oder Buchstabe f, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 2 oder
Absatz 3, oder
 

b) Buchstabe b, c, e, g oder Buchstabe h,
 

jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 3 Buchstabe b, ein
Informationsblatt, eine Voremissionsprüfung, einen Link, einen Allokationsbericht, eine Nache-
missionsprüfung, einen Wirkungsbericht, einen CapEx-Plan oder eine Prüfung eines Wirkungsbe-
richts nicht oder nicht mindestens zwölf Monate zur Verfügung stellt,
 

13. entgegen Artikel 15 Absatz 4 oder Absatz 5, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz
1 Buchstabe a oder Absatz 3 Buchstabe b, eine Unterrichtung nicht oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt,
 

14. entgegen Artikel 18 Absatz 4 einen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig erbringt oder
 

15. entgegen Artikel 19 Absatz 3 eine dort genannte Information

a) nicht oder nicht unverzüglich nach Aufnahme in den Prospekt in das Informationsblatt
oder
 

b) nicht oder nicht zusammen mit der jährlich vorzunehmenden Aktualisierung in den Allo-
kationsbericht
 

aufnimmt.
 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. eine Verbriefungsanleihe unter der Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ öf-
fentlich anbietet, obwohl eine verbriefte Risikoposition dieser Verbriefungsanleihe der Finanzie-
rung einer in Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2631 genannten Tätigkeit dient,
 

2. eine Verbriefungsanleihe unter der Bezeichnung „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ öf-
fentlich anbietet, obwohl eine verbriefte Risikoposition dieser Verbriefungsanleihe der Finanzie-
rung einer in Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung 2023/2631 genannten Tätigkeit dient, die ein
in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur
Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch
Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen
Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt
wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltzie-
le vermeidet (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
2023/2485 (ABl. L, 2023/2485, 21.11.2023) geändert worden ist, genanntes Kriterium zur „Ver-
meidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht erfüllt,
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3. einen Prospekt für eine als „europäische grüne Anleihe“ oder „EuGB“ bezeichnete Verbriefungs-
anleihe veröffentlicht, der die in Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2631 genannte
Erklärung nicht enthält, oder
 

4. als Emittent oder Originator einer als nachhaltig vermarkteten oder an Nachhaltigkeitsziele
geknüpften Anleihe bei der Veröffentlichung einer in Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2023/2631 genannten Information eine Vorlage verwendet, die einer in Artikel 21 Absatz 2 oder
Absatz 3 Buchstabe a, b oder Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2631 genannten Vorgabe
nicht entspricht.
 

(4) 1Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen

1. des Absatzes 1 und
 

2. der Absätze 2 und 3
 

mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2
ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.

(5) Bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit einem jährlichen Gesamtumsatz von
mehr als 100 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 4 Satz 2 eine Ordnungswidrigkeit nach den
Absätzen 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu 0,5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes geahndet wer-
den.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 2 und 3 über Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und
Satz 2 sowie Absatz 5 hinaus mit einer Geldbuße bis zur zweifachen Höhe der durch den Verstoß erziel-
ten Gewinne oder vermiedenen Verluste geahndet werden, sofern sich ein solcher Gewinn oder Verlust
beziffern lässt.

(7) Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes im Sinne des Absatzes 5 findet § 120 Absatz 23 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes entsprechende Anwendung.

(8) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
ist die Bundesanstalt.

Fußnoten

§ 24a: Eingef. durch Art. 2 Nr. 9 G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024

§ 25 Maßnahmen bei Verstößen

(1) Im Falle eines Verstoßes gegen die in § 24 Absatz 1, 3 oder 4 genannten Vorschriften kann die Bun-
desanstalt zur Verhinderung weiterer Verstöße

1. auf ihrer Internetseite gemäß den Vorgaben des Artikels 42 der Verordnung (EU) 2017/1129 ei-
ne Bekanntgabe des Verstoßes unter Nennung der natürlichen oder juristischen Person oder der
Personenvereinigung, die den Verstoß begangen hat, sowie der Art des Verstoßes veröffentli-
chen und
 

2. gegenüber der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person oder Perso-
nenvereinigung anordnen, dass die den Verstoß begründenden Handlungen oder Verhaltenswei-
sen dauerhaft einzustellen sind.
 

(2) Im Falle eines Verstoßes gegen die in § 24a Absatz 2 oder 3 genannten Vorschriften kann die Bun-
desanstalt zur Verhinderung weiterer Verstöße

1. auf ihrer Internetseite nach den Vorgaben des Artikels 52 der Verordnung (EU) 2023/2631 eine
Bekanntgabe des Verstoßes unter Nennung der natürlichen oder juristischen Person oder der
Personenvereinigung, die den Verstoß begangen hat, sowie der Art des Verstoßes veröffentli-
chen,
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2. gegenüber der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person oder Perso-
nenvereinigung anordnen, dass diese den Verstoß sowie die Art des Verstoßes auf ihrer Internet-
seite bekanntzumachen hat,
 

3. gegenüber der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person oder Perso-
nenvereinigung anordnen, dass die den Verstoß begründenden Handlungen oder Verhaltenswei-
sen dauerhaft einzustellen sind, und
 

4. gegenüber der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung das öffentliche Angebot europäischer grüner Anleihen für einen Zeitraum von
bis zu einem Jahr untersagen.
 

(3) 1Die Bekanntmachung nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 darf nur diejenigen perso-
nenbezogenen Daten enthalten, die zur Identifizierung des Anbieters oder Emittenten erforderlich sind.
2Die Bekanntgabe nach Absatz 1 Nummer 1 und nach Absatz 2 Nummer 1 ist nach fünf Jahren zu lö-
schen.

Fußnoten

§§ 25 u. 26: Eingef. durch Art. 1 Nr. 31 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 25 Abs. 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 10 Buchst. a G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 25 Abs. 3: Früher Abs. 2 gem. Art. 2 Nr. 10 Buchst. b Eingangssatz G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv
21.12.2024
§ 25 Abs. 3 Satz 1: Früher Abs. 3 einziger Text gem. u. idF d. Art. 2 Nr. 10 Buchst. b DBuchst. aa G v.
28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 25 Abs. 3 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 10 Buchst. b DBuchst. bb G v. 28.11.2024 I Nr. 377 mWv
21.12.2024

§ 26 Datenschutz

Die Bundesanstalt darf personenbezogene Daten nur zur Erfüllung ihrer aufsichtlichen Aufgaben und für
Zwecke der Zusammenarbeit nach Maßgabe der Artikel 33 und 34 der Verordnung (EU) 2017/1129 so-
wie der Artikel 46, 55 Absatz 4 Satz 2, Artikel 56 Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2631 verarbeiten.

Fußnoten

§ 26: Eingef. durch Art. 1 Nr. 31 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; idF d. Art. 2 Nr. 11 G v.
28.11.2024 I Nr. 377 mWv 21.12.2024
§ 26: Gem. Art. 60 Nr. 1 G v. 20.11.2019 I 1626 soll in Absatz 7 das Wort "verwenden" durch das Wort
"verarbeiten" mWv 26.11.2019 ersetzt werden. Die Änderungsanweisung ist mangels Abs. 7 nicht aus-
führbar.

§ 27 Übergangsbestimmungen zur Auf-
hebung des Verkaufsprospektgesetzes

1Für Ansprüche wegen fehlerhafter Prospekte, die nicht Grundlage für die Zulassung von Wertpapieren
zum Handel an einer inländischen Börse sind und die vor dem 1. Juni 2012 im Inland veröffentlicht wor-
den sind, sind das Verkaufsprospektgesetz und die §§ 44 bis 47 des Börsengesetzes jeweils in der bis
zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 2Wurden Prospekte entgegen § 3 Absatz
1 Satz 1 in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung nicht veröffentlicht, ist für daraus resultierende
Ansprüche, die bis zum Ablauf des 31. Mai 2012 entstanden sind, das Verkaufsprospektgesetz in der bis
zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Fußnoten

§ 27 (früher § 37): Eingef. durch Art. 6 Nr. 15 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.6.2012; früherer Abs. 1 auf-
geh., früherer Abs. 2 jetzt einziger Text gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. a u. b G v. 26.6.2012 I 1375
mWv 1.7.2012; jetzt § 27 gem. Art. 1 Nr. 33 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 27 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 33 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

- Seite 30 von 31 -



§ 28 Übergangsbestimmungen zum Gesetz zur
weiteren Ausführung der EU-Prospektverord-

nung und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen

(1) Prospekte, die vor dem 21. Juli 2019 gebilligt wurden, unterliegen bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit
weiterhin dem Wertpapierprospektgesetz in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung.

(2) 1Wertpapier-Informationsblätter, deren Veröffentlichung vor dem 21. Juli 2019 gestattet wurde, un-
terliegen weiterhin dem Wertpapierprospektgesetz in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung. 2An-
träge auf Gestattung der Veröffentlichung von Wertpapier-Informationsblättern, die vor dem 21. Juli
2019 gestellt wurden und bis zum 20. Juli 2019 einschließlich nicht beschieden sind, gelten als Anträge
auf Gestattung der Veröffentlichung nach § 4 in der nach dem 21. Juli 2019 geltenden Fassung.

Fußnoten

§ 28: Früherer § 28 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019; § 28 eingef. durch
Art. 1 Nr. 34 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019
§ 28 Abs. 2 Satz 2: Gem. Art. 60 Nr. 2 G v. 20.11.2019 I 1626 soll das Wort "verwenden" durch das Wort
"verarbeiten" mWv 26.11.2019 ersetzt werden. Aufgrund textlicher Unstimmigkeit ist die Änderungsan-
weisung nicht ausführbar.

§§ 28a bis 30 (weggefallen)

 

Fußnoten

§§ 28a bis 30: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 31 (jetzt § 20)

 

Fußnoten

§ 31: Jetzt § 20 gem. Art. 1 Nr. 25 G v. 8.7.2019 I 1002 mWv 21.7.2019

§ 32 (weggefallen)

 

Fußnoten

§ 32: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 3 G v. 9.7.2021 I 2570 mWv 17.8.2021

Redaktionelle Hinweise
Diese Norm enthält nichtamtliche Satznummern.
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